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Errichtung und Betrieb einer EG:
Vertragsstrukturen und
technische Hürden
BEITRAG. Immobilienunternehmen und gewerbliche Gebäudeeigentümer zeigen zunehmend Interesse an
der Beteiligung an Energiegemeinschaften. Welche Vertragsstrukturen zu beachten sind und welche tech-
nischen Hürden zur vollen Nutzung des Potenzials von Energiegemeinschaften nach wie vor bestehen, wird
in diesem Beitrag analysiert. immolex 2023/95

DI Guntram Preßmair beschäftigt sich als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei e7 energy innovation & engineering mit
Zukunftsthemen rund um die Energiewende.
DI Martin Mayr arbeitet beim Beratungsunternehmen e7 primär an Projekten im Bereich von elektrischem Strom als
erneuerbarer Energieträger.

A. Was sind Energiegemeinschaften und
wer kann daran teilnehmen?

Energiegemeinschaften basieren auf dem zunehmenden
Wunsch, Bürgern eine aktivere Rolle im Energiesystem zu-
kommen zu lassen. Daher werden sie als Gemeinschaften ver-
standen, deren Hauptzweck nicht auf finanziellen Gewinn
ausgerichtet ist, sondern vielmehr auf sozialen und ökologi-
schen Motiven beruht. Teilnehmer einer Energiegemeinschaft
(EG) müssen sich in einer geeigneten Rechtsform organisieren,
um als Gemeinschaft Verträge mit Marktakteuren abschließen
zu können.

Der zulässige Teilnehmerkreis wird für Erneuerbare-Ener-
gie-Gemeinschaften (EEG) in § 79 Abs 2 EAG definiert, für
Bürgerenergiegemeinschaften (BEG) hingegen in § 16b Abs 2
ElWOG. Daraus ergeben sich folgende Unterschiede:1)

ä Neben natürlichen Personen dürfen auch Gemeinden (inkl
lokalen Behörden) oder kleine und mittlere Unternehmen
Teilnehmer einer EEG sein. Bei Letzteren darf die Teilnahme
nicht deren gewerbliche Haupttätigkeit sein.

ä Im Gegensatz dazu dürfen bei BEG auch juristischen Perso-
nen und Gebietskörperschaften teilnehmen. Zu beachten ist
jedoch, dass die Kontrolle nur auf natürliche Personen, Ge-
bietskörperschaften und kleine Unternehmen beschränkt
ist. Das bedeutet, dass mittlere und große Unternehmen
zwar teilnehmen können, aber keine satzungsändernde
Mehrheit bei den Mitgliedern bzw Gesellschaftern erreichen
dürfen.

1. Parallelen zur gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage
§ 16a ElWOG

Das Konzept der Energiegemeinschaften kann als eine Erwei-
terung der bereits 2017 mit der kleinen Ökostromnovelle ein-
geführten gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen (GEA) ver-
standen werden. Diese ermöglichen die gemeinschaftliche
Nutzung von PV-Anlagen bspw in Mehrfamilienhäuern, sind
jedoch auf die Leitungsanlagen einer Liegenschaft begrenzt.
Das bedeutet, das öffentliche Netz darf für den lokalen Aus-
tausch von Energie nicht beansprucht werden und dement-
sprechend fallen für diese Energiemengen keine Netzgebühren
an. Betrachtet man den möglichen Teilnehmerkreis, sind fol-
gende relevante Unterschiede zur Energiegemeinschaft fest-
zuhalten:

ä Der Teilnehmerkreis („teilnehmende Berechtigte“) ist auf
Bewohner der Liegenschaft beschränkt bzw genauer auf
die Netzzugangsberechtigten der Liegenschaft.

ä Anders als bei einer Energiegemeinschaft ist für eine ge-
meinschaftliche Erzeugungsanlage keine zusätzliche
Rechtsperson notwendig. Da die Wohnungseigentümerge-
meinschaft im Hinblick auf die Verwaltung der Liegenschaft
als eine juristische Person auftritt, ist somit keine Gründung
eines Vereins oÄ notwendig. Sollte in weiterer Folge die
Einbindung einer gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage in
eine größere Energiegemeinschaft vorgesehen sein, kann in
Zukunft die Eigentümergemeinschaft als Teilnehmer einer
Energiegemeinschaft auftreten. Dies ist ab 1. 1. 2024 mög-
lich, da ab diesem Zeitpunkt eine sogenannte Mehrfachteil-
nahme möglich ist.2)

ä Bei der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage kann von den
Teilnehmern ein Betreiber der Anlage bestimmt werden,
der sich vertraglich zum Betrieb der gemeinschaftlichen Er-
zeugungsanlage verpflichtet und dem Netzbetreiber ange-
zeigt wird. Diese Verpflichtung kann hingegen bei einer
Energiegemeinschaft nicht abgegeben werden, sondern
verbleibt bei der geschaffenen Rechtsperson (zB Verein). Es
können jedoch Dienstleister von der Gemeinschaft hinzuge-
zogen bzw auch ein Contracting abgeschlossen werden.

2. Möglichkeiten zur Einbindung von
Immobilienunternehmen bzw gewerblichen
Gebäudeeigentümern

Besonders Unternehmen mit großen ungenutzten Dachflächen
hätten das Potenzial, größere Erzeugungsanlagen in eine EG
einzubringen. Dazu zählen Gewerbebetriebe mit großflächigen
Hallen, aber auch Immobilienunternehmen mit Mietobjekten
im Wohnbau. Interesse seitens Unternehmen besteht vorrangig
aus Gründen von Marketing und CSR, aber auch aus wirt-
schaftlichen Gründen kann eine Teilnahme sinnvoll sein (zB
zur Verkürzung der Amortisationszeit der Investition in eine
Erzeugungsanlage).

1) Siehe dazu im Detail Kurzmann, in diesem Heft Seite 202.
2) Siehe Stellungnahme von Österreichs Energie v 20. 5. 2022,
https://oesterreichsenergie.at/fileadmin/user_upload/Oesterreichs_Energie/
Publikationsdatenbank/Leitfaden/2022/20220520_Mehrfachteilnahme_
Clean.pdf (abgerufen am 15. 5. 2023).
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Ein Unternehmen, das
seine Dachfläche für
Erzeugungsanlagen
zur Verfügung stellt,
kann entweder Teil-
nehmer der EG sein
oder dieser nur die
Anlage verpachten.

Je nach Größe des Unter-
nehmens müssen jedoch
Beteiligungsmodelle un-
terschieden werden, bei
denen das Unternehmen
entweder als Teilnehmer
der Gemeinschaft auftritt
oder nur die Anlage an die
EG verpachtet. Eine Ver-

pachtung ist notwendig, da nach § 16d Abs 5 ElWOG Erzeu-
gungsanlagen, die in der Gemeinschaft genutzt werden,
grundsätzlich in der Betriebs- und Verfügungsgewalt der EG
stehen müssen.

a) Teilnahme des Unternehmens
Ist die Teilnahme des Unternehmens möglich, kann dessen
Erzeugungsanlage als Volleinspeiser oder als Überschussein-
speiser in die Gemeinschaft aufgenommen werden. Als Über-
schusseinspeiser kann das Unternehmen zuerst seinen Eigen-
bedarf decken und den Überschuss mit der EG teilen. Außer-
dem kann das Unternehmen auch Strom aus der Gemeinschaft
beziehen. Diese Variante kann besonders sinnvoll sein, da sich
die Verbrauchsprofile von Unternehmen und Haushalten typi-
scherweise gut ergänzen, dh, während Unternehmen tagsüber
einen hohen Stromverbrauch aufweisen, sind es bei Haushalten
die Randzeiten morgens und abends.

b) Keine Teilnahme des Unternehmens
Ist die Teilnahme des Unternehmens nicht möglich (wie bspw
bei Großunternehmen im Falle einer EEG), kann sich das Un-
ternehmen immer noch durch ein Pachtmodell beteiligen.
Entweder das Unternehmen verpachtet seine Dachfläche und
die EG investiert in eine Anlage oder das Unternehmen ver-
pachtet seine Anlage an die EG.

Ein Hemmschuh für solche Pachtmodelle liegt aus Sicht der
Unternehmen darin, dass die gesamte Erzeugungsanlage an die
EG verpachtet werden muss und damit keine Beteiligung als
Überschusseinspeiser möglich ist. Wenn das Unternehmen also
die Anlage auch selbst nutzen möchte, müsste die Anlage
physisch geteilt werden und beide Teile mit einem eigenen
Zählpunkt ausgeführt werden, was zusätzliche (laufende)
Kosten verursacht. Solche Modelle konkurrieren damit mit
Volleinspeisermodellen von kommerziellen Energieunterneh-
men, die die gesamte Energiemenge einer Anlage abnehmen
und zu Marktpreisen verwerten.

B. Welche Verträge müssen
abgeschlossen werden?

Im Folgenden soll ein Überblick über die Verträge gegeben
werden, die zur Errichtung und für den Betrieb einer EG in der
Praxis notwendig sind. Eine schematische Darstellung der
Vertragsbeziehungen ist in Abb 1 dargestellt.

1. Mit dem Netzbetreiber

Jeder Teilnehmer schließt zusätzlich zum bestehenden Netz-
zugangsvertrag eine Zusatzvereinbarung betreffend die Be-
teiligung an der Energiegemeinschaft ab, damit wird der
Netzbetreiber in Kenntnis gesetzt, dass der Zählpunkt des
Teilnehmers einer bestimmten EG zuzuordnen ist. Außerdem
stimmt der Netznutzer der Auslesung von Viertelstundenwer-
ten aus dessen Smart Meter zu.

Darüber hinaus wird zwischen der Rechtsperson der Ge-
meinschaft und dem Netzbetreiber ein Vertrag zum Betrieb
der Energiegemeinschaft abgeschlossen. Hier erfolgt die Be-
kanntgabe der Erzeugungszählpunkte sowie die Festlegung
über den gewählten dynamischen oder statischen Aufteilungs-
schlüssel.

2. Mit Energielieferanten

Voraussetzung zur Teilnahme an einer EG ist, dass ein auf-
rechter Energieliefervertrag mit einem Energielieferanten
besteht. Dieser wird nach wie vor als Reststromlieferant benö-
tigt und wird nicht durch die EG ersetzt. Bei Überschussein-
speisern beinhaltet dieser Vertrag ebenso die Abnahme der
überschüssigen und nicht in der EG verbrauchten Energie-
mengen. Bei Volleinspeisern (die im Eigentum bzw der Verfü-
gungsgewalt der EG stehen) muss ebenso ein Stromabnah-
mevertrag für den nicht in der Gemeinschaft genutzten Strom
abgeschlossen werden.

Abb 1: Vertragsbeziehungen in einer Energiegemeinschaft

3. Innerhalb der Gemeinschaft

Neben der Teilnahme an der gewählten Rechtsperson
schließen die Teilnehmer außerdem jeweils eine Bezugsver-
einbarung mit der Gemeinschaft ab, welche den Strombezug,
den Aufteilungsschlüssel und insb den Preis zur Verrechnung
des intern aufgeteilten Stroms regelt.

Wie bereits erwähnt, kann eine Erzeugungsanlage sowohl
als Volleinspeiser mit eigenem Zählpunkt oder als
Überschusseinspeiser am Zählpunkt eines Teilnehmers in die
Gemeinschaft eingebracht werden:
ä Im Falle eines Volleinspeisers wird die gesamte Betriebs- und

Verfügungsgewalt durch eine Vereinbarung zur Nutzung
der Erzeugungsanlage an die Energiegemeinschaft über-
tragen. In diesem Fall ist die gesamte am Erzeugungszähl-
punkt gemessene Energie der Gemeinschaft zuzuordnen, die
in weiterer Folge einen Stromabnahmevertrag mit einem
Lieferanten abschließt.

ä Im Falle eines Überschusseinspeisers ist in dieser Vereinba-
rung zur Nutzung der Erzeugungsanlage vorgesehen, dass
der Eigentümer die Betriebs- und Verfügungsgewalt nur in
beschränktem Umfang übergibt, dh nur in dem Umfang, in
dem die anderen Teilnehmer verbrauchen, sodass der
Überschuss nach Gemeinschaftsverbrauch beim Eigentümer
der Anlage verbleibt und von dessen Energielieferanten ab-
genommen wird.

4. Mit Dienstleistern

Werden allfällige Dienstleistungen von Dritten hinzugezogen,
werden gesonderte Verträge zwischen diesen und der EG ab-
geschlossen. Die Dienstleistungen können einmalig oder lau-
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fend sein und beinhalten unter anderem Anlagenplanung,
Teilnehmerverwaltung, interne Rechnungslegung oder auch
zusätzliche Echtzeitmessung.

C. Welche technischen Hürden bestehen?
Derzeit fokussieren sich Energiegemeinschaften darauf, Struk-
turen zum Aufteilen lokal erzeugter Energie zu schaffen. Gro-
ßes Potenzial besteht aber darin, dass Energiegemeinschaften
auch ihr Verbrauchsverhalten an das lokale Energieangebot
anpassen, was aber meist noch auf technische Hindernisse
stößt. In diesem Zusammenhang kommen den Smart-Meter-
Daten und auch einer Echtzeitmessung des Verbrauchs beson-
dere Bedeutung zu.

1. Smart Meter und Echtzeitdaten

Energiegemeinschaften und auch gemeinschaftliche Erzeu-
gungsanlagen nutzen beide die technische Möglichkeit, Ener-
gieverbrauchsdaten auf Viertelstunden-Zeiträume zuordnen zu
können. Die entsprechenden Informationen werden über den
Verlauf eines Tages aggregiert und typischerweise in der Nacht
von dem entsprechenden Netzbetreiber ausgelesen. Diese
Kommunikation erfolgt über die Stromleitung selbst und ist in
den Nachtstunden geringeren Störungen ausgesetzt. Der
Netzbetreiber stellt die individuellen Verbrauchsdaten dem
Kunden oder anderen Berechtigten innerhalb weniger Tage,
aber meist innerhalb des Tags nach der Auslesung zur Verfü-
gung. Diese historischen Messdaten werden für die Verrech-
nung des Bezugs von einem Energielieferanten, einer EEG oder
GEA genutzt.

Echtzeit-Übertragung
von Zählerdaten er-
möglicht den Kunden
die Kontrolle der Ener-
gieflüsse und eine An-
passung des Ver-
brauchsverhaltens an
das Energieangebot.

Die momentanen Ver-
brauchswerte werden ty-
pischerweise bei weitem
öfter als die Viertelstun-
denwerte gemessen. Ty-
pisch ist eine Messung alle
ein bis drei Sekunden.
Diese Messung kann
durch die sog „Kunden-

schnittstelle“ (gem § 84 Abs 5 ElWOG) direkt am Smart Meter
ausgelesen werden. Hersteller sind verpflichtet, eine Infrarot-
Schnittstelle nach Norm IEC 62056–21 zu verbauen, jedoch
bieten einige Hersteller zusätzlich andere Datenverbindungen
an. Über diese Schnittstelle kann mithilfe eines entsprechenden
Adapters und eines Entschlüsselungscodes der momentane
Verbrauch bzw bei Zählern mit Einspeisung auch die momen-
tane Einspeiseleistung ausgelesen werden. Die Umsetzung der
Schnittstelle in Österreich ist leider nicht einheitlich, jedoch
werden eine Reihe von Produkten entwickelt, die den Zugang
zu den eigenen Messdaten erleichtern.

Die Kundenschnittstelle ist primär für die Anbindung an ein
gebäudeinternes Energiesteuersystem (Smart Home) gedacht,
jedoch gibt es eine Reihe von Anwendungsmöglichkeiten. Die
Kundenschnittstelle kann etwa dazu genutzt werden, die mo-
mentanen Verbrauchsdaten über eine Netzwerkverbindung
direkt auf einen zentralen Server zu übertragen, wo die Daten
zentral verarbeitet und den Kunden zur Verfügung gestellt
werden können.

Sind etwa in einer Energiegemeinschaft alle Zähler mit einer
Echtzeit-Datenübertragung ausgestattet, werden die momen-
tanen Energieflüsse sichtbar und Kunden können ihr indivi-
duelles Verbrauchsverhalten an das momentane Energieange-
bot anpassen. Auch der eigene Verbrauch wird durch die hohe

zeitliche Auflösung gut sichtbar, was Kunden unterstützt, den
eigenen Verbrauch und die Wirkung ihres Verhaltens besser
einschätzen zu können und somit ihren Eigenverbrauch aus
einer Photovoltaik-Anlage zu erhöhen.

2. Integration von PV, E-Mobilität und Speicherlösungen

Ausgehend von der Echtzeitmessung des eigenen Stromver-
brauchs, bzw der Echtzeitmessung einer PV-Anlage lassen sich
eine Reihe von weiteren Entwicklungen beobachten. So macht
es Sinn, möglichst viel kostengünstigen PV-Strom zu dem
Zeitpunkt zu verbrauchen, an dem er verfügbar ist, oder diesen
zu speichern. Hier wird vor allem auf automatische Systeme
gesetzt. Die einfachste Variante sind reine Verbraucher, die
aufgrund des momentanen Stromüberschusses ein- oder aus-
geschaltet werden. Bestes Beispiel sind elektrische Heizstäbe,
die eingesetzt werden, um aus überschüssiger PV-Energie
Warmwasser zu erzeugen. Der Warmwasserspeicher fungiert
somit als thermischer Energiespeicher.

Auch die Ladung von Elektrofahrzeugen stellt eine soge-
nannte „Flexibilität“ dar, da Elektrofahrzeuge üblicherweise
über eine bei weitem höhere Speicherkapazität verfügen als
täglich genutzt wird. Sind elektrische Autos während des Tags
an eine Ladestation angeschlossen, kann günstiger PV-Strom
verbraucht werden.

Energiesteuerungs-
systeme ermöglichen,
dass etwa die Ladung
eines Elektroautos
dann erfolgt, wenn PV-
Überschuss vorhanden
ist, oder dass einzelne
Lasten priorisiert
werden.

Die intelligenten Systeme,
die diese Energieströme
überwachen und steuern,
können in unterschied-
lichem Umfang ausge-
führt werden. Viele Her-
steller von Wechselrich-
tern für PV-Anlagen bie-
ten zusätzlich
Energiemanagement-Sys-

teme in Kombination mit einem Stromspeicher an. Diese Sys-
teme können über ein lokales Bus-Netzwerk mit weiteren Ge-
räten verbunden werden und von diesen entweder Daten
empfangen oder diese ansteuern. Typischerweise wird hier auf
das hauseigene WLAN oder eine Ethernet-Kabelverbindung
zurückgegriffen. Sind diese Datenverbindungen vorhanden,
lassen sich mit einfachen Algorithmen leistungsstarke Anwen-
dungen umsetzen. Ein Beispiel ist etwa die Ladung eines
Elektroautos, wenn PV-Überschuss vorhanden ist. Auch lassen
sich unterschiedliche Lasten priorisieren, sodass beispielsweise
erst das Auto geladen und anschließend heißes Wasser erzeugt
wird. Auch die Kombination mit Wärmepumpen oder Klima-
anlagen ist möglich. Um die Interoperabilität verschiedener
Geräte zu gewährleisten, wurden neue Kommunikationsstan-
dards, wie etwa der offene Standard „matter“ entwickelt, der
von immer mehr Herstellern verwendet wird. Um die Ent-
wicklung in diesem Bereich zu beschleunigen, wäre es emp-
fehlenswert, auf europäischer Ebene einen verpflichtenden
Standard über die Ausgestaltung von Software-Schnittstellen
(API) zu definieren.

Im Kontext von EEG, BEG und GEA, können über Energie-
steuersysteme auch Daten online ausgetauscht werden. Über
Schnittstellen von Erzeugungsanlagen kann die Energieerzeu-
gung in Echtzeit ausgelesen und so die Verbraucher im eigenen
Haushalt angesteuert werden.

Als finale Vision von Energiegemeinschaften kann ein
Energiesteuerungssystem für die gesamte Gemeinschaft
angesehen werden. Über ein zentrales Energiesteuersystem
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können alle verfügbaren Flexibilitäten möglichst gut bewirt-
schaftet werden. Hier können auch externe Daten für eine
Optimierungsfunktion verwendet werden. Diese Daten können
etwa die Wettervorhersage der nächsten Tage oder ein zeitab-
hängiger Stromtarif eines Reststromlieferanten sein. Außer-
halb des Optimierungsbereichs lassen sich fixe Randbedin-
gungen, beispielsweise ein minimaler Ladestatus von Elektro-
fahrzeugen oder gewisse Raumtemperaturen bei Wärmepum-
pen, definieren. Die Zielfunktion einer derartigen Optimierung
kann entweder ein möglichst wirtschaftlicher Betrieb der Ge-
meinschaft oder die maximale Unabhängigkeit vom Rest-
stromlieferanten sein.

In der gelebten Praxis beschränken sich Energiesteuerungs-
systeme meist noch auf einfache Anwendungen, wie das Be-
wirtschaften einer Batterie oder eines Elektroautos. Wird aber
beispielsweise eine GEA gemeinsam mit einer zentralen Wär-
mepumpe umgesetzt, ist es durchaus sinnvoll, die thermische
Speicherfähigkeit eines Gebäudes zur Optimierung des Eigen-
verbrauchs an PV-Strom zu nutzen. Besonders interessant wird
die Situation, wenn eine Wärmepumpe oder Klimaanlage zur
Kühlung des Gebäudes eingesetzt wird, da hier die Zeiten der
Erzeugung und des Energiebedarfs deckungsgleich sind.

Momentan beschäftigen sich eine Reihe von etablierten
Unternehmen und Start-ups intensiv mit dem Thema und neue
Produkte werden laufend auf den Markt gebracht.

Schlussstrich
Trotz ihres oft großen Potenzials für PV-Installationen können Un-
ternehmen oft nur schwierig an Energiegemeinschaften teilhaben.
Vor allem bei Großunternehmen ist eine aktive Teilnahme an Er-
neuerbare-Energie-Gemeinschaften untersagt, sodass als Lösung
nur Pachtmodelle in Frage kommen.

Bei den Vertragsstrukturen muss generell unterschieden wer-
den, ob es sich um eine Anlage zur Volleinspeisung in die Gemein-
schaft oder um einen Überschusseinspeiser handelt. Notwendig ist
in beiden Fällen, dass sich die Anlage in der Verfügungsgewalt der
Energiegemeinschaft befindet.

Um Energiegemeinschaften zu intelligenten Energiesystemen
weiterzuentwickeln, in welchen lokal erzeugter Strom auch zu ei-
nem hohen Anteil lokal verbraucht wird, müssen noch einige tech-
nische Hürden überwunden werden. Dazu zählt eine effiziente
Sammlung und Verarbeitung von Smart-Meter-Daten in Echtzeit
und eine entsprechendes gemeinschaftliches Energiemanagement.

Nützliche Links
❑ www.energiegemeinschaften.gv.at
Österreichische Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften:
offizielles Infomaterial und Musterverträge.
❑ www.e-sieben.at/de/projekte/21021_Energy_Point.php
Energy Point Whitepaper: Analyse verschiedener Energiegemein-
schaftsmodelle und Vertragsstrukturen.
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